
Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 14.06.2013 über die
Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf des
Bebauungsplans Nr. 689 - Holtstegstraße
(zwischen Graßhofstraße und Stadt-
grenze Dinslaken) -

Der Rat der Stadt hat am 04.02.2013 die Beteiligung der
Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlossen
(14tägige Darlegung der Planung mit
Bürgerversammlung).

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 689 
- Holtstegstraße (zwischen Graßhofstraße und
Stadtgrenze Dinslaken) - liegt deshalb in der Zeit vom
05.07.2013 bis 19.07.2013 einschließlich im Bereich 5-1
-Stadtplanung-, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, und
in der Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade, Technisches
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. B 005, während der nachstehend genannten
Öffnungszeiten öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 -Stadtplanung-:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade:

Montag - Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich den Plan
erläutern zu lassen.

Im Rahmen der Tätigkeit der Bezirksvertretung
Sterkrade findet 

am Donnerstag, 18.07.2013, 18.00 Uhr
im Kastell Holten
Kastellstraße 56
46147 Oberhausen

ein öffentlicher Anhörungstermin statt.

Es wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zur
Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011
(BGBl. I, S. 1509), in „Verbindung mit den
Verfahrensgrundsätzen für die vorgezogene Beteiligung
der Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt
Oberhausen vom 18.05.1987.

Das Plangebiet liegt im Bereich der Holtstegstraße zwi-
schen der Graßhofstraße und der Stadtgrenze
Dinslaken. Es umfasst Bereiche der Flure 29 und 30 der
Gemarkung Sterkrade und wird wie folgt umgrenzt:

Nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 913, Flur 30, dabei
das Flurstück Nr. 60, Flur 30, geradlinig durchschnei-
dend; östliche Grenze des Flurstücks Nr. 913, Flur 30;
südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 913, Flur 30, Nr.
126, Flur 29, und des Flurstücks Nr. 231, Flur 29; vom
südwestlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 231, Flur
29, in gerader Linie bis zur nördlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 74, Flur 29; nördliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 74 und 71, Flur 29, sowie südliche und
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 913, Flur 30.
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Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 689 - Holtstegstraße
(zwischen Graßhofstraße und Stadtgrenze Dinslaken) -
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 689
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 04.02.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 14.06.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Ergänzende Informationen zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 689:

Die Holtstegstraße soll im Bereich zwischen der
Graßhofstraße und der Stadtgrenze Dinslaken bautech-
nisch erstmalig endgültig hergestellt werden.

Zum Zwecke der rechtmäßigen Herstellung der
Erschließungsanlage Holtstegstraße im o. g. Abschnitt
soll diese im Sinne von § 125 Abs. 1 BauGB als öffentli-
che Verkehrsfläche festgesetzt werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 14.06.2013 über
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
695 - Dienststraße (zw. Kolkmannstraße
und Königstraße) -

Der Rat der Stadt hat am 10.06.2013 die Aufstellung
eines Bebauungsplans, der im Wesentlichen öffentliche
Verkehrsfläche und öffentliche Grünfläche festsetzen
soll, für das im Plan des Bereichs 5-1 - Stadtplanung -
vom 17.04.2013 umrandete Gebiet beschlossen
(Bebauungsplan Nr. 695).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Holten, Flur 5,
und wird wie folgt umgrenzt:

Nordöstliche Seite der Dienststraße von der Königstraße
bis zum südwestlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr.
2230; westliche und nördliche Grenze des Flurstücks Nr.
2230; abknickend zum südwestlichsten Grenzpunkt des
Flurstücks Nr. 3179; südliche Grenze des Flurstücks Nr.
3179 bis zur südwestlichen Ecke des Gebäudes
Dienststraße 116; abknickend zur südlichen Seite der
Dienststraße (11 m östlich des nordwestlichsten
Grenzpunkts des Flurstücks Nr. 2107); abknickend zum
nordöstlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 2842;
südliche Seite der Dienststraße bis zum nördlichsten
Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 3032; abknickend zum
südlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 2935; süd-
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 2935 sowie deren
Verlängerung bis zur nordwestlichen Seite der
Königstraße; nordwestliche Seite der Königstraße bis
zum südlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 1768,
Flur 4; abknickend zur nordwestlichen Ecke des
Gebäudes Königstraße 133.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Öffnungszeiten: Montag -
Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr und Freitag 8.00 - 12.30
Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 695 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung der Straßenbegrenzungslinien und öffent-
lichen Verkehrsflächen gemäß dem vorhandenen
Ausbau;

- Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche für den
Rathenauplatz.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 695
- Dienststraße (zw. Kolkmannstraße und Königstraße) -
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und
Besitzer zu dulden, dass Beauftragte der zuständi-
gen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche
Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 695
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 10.06.20013 über-
ein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 14.06.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
695:

Die Dienststraße ist zwischen Kolkmannstraße und
Königstraße endgültig hergestellt. 

Der Ausbau ist in diesem Bereich abweichend von den
förmlich festgestellten Fluchtlinien vom 20.12.1902
(Fluchtlinienplan Nr. 84) erfolgt.

Aus Gründen der Rechtssicherheit bzw. zum Zwecke
der rechtmäßigen Herstellung der Erschließungsanlage
Dienststraße zwischen Kolkmannstraße und
Königstraße sollen im Sinne des § 125 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) die Straßenbegrenzungslinien
und die festzusetzende öffentliche Verkehrsfläche an
den vorhandenen Ausbau angepasst werden.

Für den Rathenauplatz ist entsprechend dem Bestand
die Ausweisung als öffentliche Grünfläche vorgesehen.
Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.



Öffentliche Ausschreibung nach VOB Teil A
Tiefbauarbeiten zur Umrüstung vorhande-
ner Lichtsignalanlagen  im Stadtgebiet
von Oberhausen

a) Ausschreibende Stelle
Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich 5-6-10, Signalwesen
Technisches Rathaus
Bahnhofstraße 66
46042 Oberhausen
Telefon: 0208 825-3218
Telefax: 0208 825-5163
E-Mail: Hans-Joachim.Brinkmann@oberhausen.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

c) entfällt

d) Art des Auftrages
Ausführung Tiefbauarbeiten

e) Ort der Ausführung
Stadtgebiet Oberhausen

f) Art und Umfang der Leistungen
allgem. Merkmale der baul. Anlage

Allgemein
Tiefbauarbeiten

Umfang
80 m² Gehwegbefestigung umlegen
50 m  Kabelgraben

6 St.  Peitschenmaste aus-/ einbauen
8 St.  Normalmaste aus-/ einbauen

g) entfällt

h) entfällt

i) Ausführungsfristen
Beginn: 19.08.2013
Ende: Fertigstellung bis 30.12.2013

j) Nebenangebote
sind nicht zulässig

k) Anforderungen der Angebotsunterlagen
Die Angebotsunterlagen können ab dem 01.07.2013
beim Fachbereich 5-4-40 -Submissionen-,
Bahnhofstraße 66, 46042 Oberhausen, Haus A,
Raum A 027, schriftlich angefordert werden.
Telefon: 0208 825-2582 
Telefax: 0208 825-5061

Auskünfte erteilt
Fachbereich 5-6-10
Signalwesen
Bahnhofstraße 66
46042 Oberhausen
Herr Brinkmann
Telefon: 0208 825-3218
Telefax: 0208 825-5163

l) Kosten der Unterlagen
23,50 EUR ( per Scheck). Kosten der Unterlagen
werden nicht erstattet.

m) entfällt

n) Frist für die Einreichung der Angebote
(Submissionstermin)
Die Angebote sind bis zum 16.07.2013,  09:30 Uhr,
einzureichen.

o) Anschrift für die Angebotsabgabe
Stadt Oberhausen
Fachbereich 5-4-40
-Submissionen-
Bahnhofstraße 66
46042 Oberhausen

p) Sprache
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

q) Eröffnungstermin
Die Angebote werden am 16.07.2013, 09:30 Uhr,
Haus B, Raum B 101, Bahnhofstraße 66, 46042
Oberhausen, eröffnet.
Teilnehmerkreis gem. § 14 Nr. 1 VOB/A

r) Geforderte Sicherheiten
Vertragserfüllungsbürgschaften in Höhe von 5 % der
Auftragssumme einschließlich Mehrwertsteuer. Die
Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach Abnahme der
Leistung in eine Gewährleistungsbürgschaft umge-
wandelt.

s) Zahlungsbedingungen
Gem. § 16 VOB/B

t) Bietergemeinschaft
Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftli-
che Bieter haben eines ihrer Mitglieder als bevoll-
mächtigten Vertreter für den Abschluss und die
Durchführung des Vertrages zu bezeichnen.
(Offenlegung der Partnerverhältnisse bei
Arbeitsgemeinschaften.)

u) Geforderter Eignungsnachweis des Bewerbers
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu
machen gem. § 6 Nr. 3 (1,2) VOB/A, Buchstaben a – i.
Der Bieter hat folgende weitere Unterlagen vorzulegen:
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsge-

nossenschaft
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Steuer-

behörde
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialver-

sicherungsträger

v) Zuschlags- und Bindefrist
bis 14.08.2013

w) Nachprüfungsstelle/Behörde
Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 12 vom 1. Juli 2013

101

Ausschreibungen



Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 12 vom 1. Juli 2013

102

Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme
Deckenerneuerung Weberstraße von Annastraße bis
Sonnenscheinstraße

Leistung
ca. 430 m² Teerhaltige Fahrbahndecke aufnehmen
ca. 430 m² Schottertragschicht im Auf- und Abtrag

regulieren
ca. 430 m² Asphalttragschicht liefern und einbauen
ca. 430 m² Splittmastixasphalt liefern und einbauen
ca. 75 m Rinnenbahn erneuern

1 Stück Straßeneinlauf mit Anschlussleitung
erneuern

2 Stück Schachtabdeckungen erneuern

Bauzeit
Anfang 35. KW 2013 - Ende 36. KW 2013

Zuschlagsfrist
23.08.2013

Die Angebotsunterlagen können ab 01.07.2013 bis
11.07.2013 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme
Deckenerneuerung Weberstraße von Annastraße bis
Sonnenscheinstraße

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag
25,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt
Herr Bialas
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-364

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 18.07.2013, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.
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Im Auftrag der Stadt Oberhausen, Bereich
1-3 Immobilien, 46042 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
B-Plan 421, Ausbau An Kahlens Kuhle, 1. BA

Leistung:
ca. 500 m² Bituminöse Tragschicht aufnehmen

und entsorgen
ca. 400 m³ Boden ausheben und abfahren
ca. 500 m² Frostschutzschicht herstellen
ca.    1.220 m² Mineralische Tragschicht herstellen
ca.    1.100 m² Betonsteinpflaster liefern und verlegen

4 Stck. Straßeneinläufe mit Anschluss-
leitung liefern und einbauen

5 Stck. Kanalschächte höhenmäßig anpassen
ca.       450 m Tiefbordsteine liefern und verlegen

Bauzeit:
Anfang: 33. KW 2013 bis Ende 44. KW 2013

Zuschlagsfrist:
16.08.2013

Die Angebotsunterlagen können ab 01.07.2013 bis
11.07.2013 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden. Zusammenfassung von
mehreren Objekten ist nicht zulässig.

Maßnahme:
B-Plan 421, Ausbau An Kahlens Kuhle, 1. BA

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.

Kostenbeitrag:
31,00 € einschl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und
Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bausze
WBO GmbH, Kanäle und Straßen
Tel. 0208 8578-356

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 18.07.2013, um 10:30 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.
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- Entgelt bezahlt - 
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Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 4. Juli 2013
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt
unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse
für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-
schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),
Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes
Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit
der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit
bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-
gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter
stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine
festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen
ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-
zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-
dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-
schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-
ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte
untereinander und fördern das Sozialverhalten der
Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Sommer 2013
nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208
41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr
entgegen.

Malschule
für Kinder
und Jugendliche
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